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Aufnahmeverfahren zum 
(Zahn-)Medizinstudium
Von Drahtbiegen bis Diagnostik: MedAT-Z 2025.

WIEN/GRAZ/INNSBRUCK/LINZ – Im 
Juli haben insgesamt 12.394 Kandida-
ten an den gemeinsamen Aufnahme-
verfahren MedAT für Human- und Zahn-
medizin an den Medizinischen Univer-
sitäten in Wien, Innsbruck und Graz 
sowie an der Medizinischen Fakultät der 
Johannes Kepler Universität Linz teilge-
nommen. Für die Zahnmedizin relevant 
sind insbesondere die MedAT-Z-Ergeb-
nisse, da dieser Test spezi� sch auf die 
Anforderungen der zahnmedizinischen 
Ausbildung ausgerichtet ist.

Der MedAT-Z ist weitgehend iden-
tisch mit dem MedAT-H für Human-
medizin, legt jedoch einen besonderen 
Schwerpunkt auf die manuellen Fertig-
keiten, die für die zahnmedizinische Pra-
xis essenziell sind. Während beim 
MedAT-H der Testteil Textverständ-
nis und die Aufgaben zum Erken-
nen von Implikationen geprüft 
werden, umfasst der MedAT-Z 
den Testteil „Manuelle Fertig-
keiten“. Hier werden Fähigkei-
ten wie Drahtbiegen, Formen 

spiegeln und präzises Arbeiten mit klei-
nen Instrumenten getestet, um die Fein-
motorik, das räumliche Vorstellungs-
vermögen und die handwerkliche Ge-
nauigkeit der Bewerber zu bewerten – 
zentrale Kompetenzen für den späteren 
Zahnarztberuf.

Zusätzlich werden auch im MedAT-Z 
die kognitiven Fähigkeiten sowie Basis-
kenntnisse aus Biologie, Chemie, Physik 
und Mathematik überprüft. Sozial-emo-
tionale Kompetenzen, etwa das Erken-
nen und Regulieren von Emotionen oder 
soziale Entscheidungsfähigkeit, runden 
das Testpro� l ab und sind für 

den späteren Umgang mit Patienten von 
hoher Bedeutung.

Für das Studienjahr 2025/26 ste-
hen insgesamt 1.900 Studienplätze für 
Human- und Zahnmedizin zur Verfü-
gung, davon 772 in Wien, 420 in Inns-
bruck, 388 in Graz und 320 in Linz (nur 
Humanmedizin). Mindestens 95 Prozent 
der Studienplätze sind für EU-Bürger 
reserviert, mindestens 75 Prozent für 
Bewerber mit österreichischem Reife-
zeugnis. 

Quelle: MedUni Wien

Krise im Gesundheitssystem
Potenziale für Verbesserungen im Sozialversicherungssystem.

WIEN – Das Gesundheitssystem steht vor massiven Heraus-
forderungen. Das Kassensystem steckt in einer Finanzierungs-
krise, es gibt zu wenig Ärzte im solidarisch � nanzierten Bereich 
und lange Wartezeiten bei Ordinationen und Operationen. In 
Kärnten kam es bereits zu Warnstreiks, eine Ausweitung auf 
andere Bundesländer ist möglich.

Die Ärztekammer verweist auf ihre bisherigen Beiträge 
zur Lösung: ein österreichweiter einheitlicher Leistungskatalog, 
der jedoch seit Jahren ungenutzt bleibt, sowie erfolgreiche 
Gesamtverträge mit SVS und BVAEB. Eine faire Anpassung 
der Honorare sei notwendig, da die Tarife deutlich hinter der 

In� ation zurückgeblieben sind. Einnahmensteigerungen der 
Kassenärzte resultieren vor allem aus höherer Leistungs-
frequenz.

Kritisiert wird ein drohender Alleingang der Krankenkassen 
ohne Mitwirkung der Ärztekammer, der einen Bruch mit sozial-
partnerschaftlichen Prinzipien bedeuten würde. Die Ärzte-
kammer fordert stattdessen einen stufenweisen, � nanzier-
baren Anpassungsfahrplan.

Zudem wird der im Regierungsprogramm angekündigte 
Ausbau des niedergelassenen Bereichs eingefordert. Statt-
dessen verschärfe sich die Lage, Wahlärzte würden einge-

schränkt und immer weniger Ärzte 
strebten einen Kassenvertrag an. Das 
De� zit der ÖGK sei trotz geschönter 
Prognosen weiterhin gravierend, struk-
turelle Probleme blieben ungelöst.

Die Ärzteschaft fordert, die ÖGK 
müsse sich wieder auf ihre Kernauf-
gabe konzentrieren: die Sicherstellung 
einer ausreichenden Versorgung mit 
Kassenärzten. Die ausgestreckte Hand 
für konstruktive Lösungen liege auf 
dem Tisch – mit dem Ziel, den einheit-
lichen Leistungskatalog umzusetzen 
und Honorare planbar anzupassen, 
ohne die Kasse zu überlasten. 

Quelle: Österreichische Ärztekammer

Bundesverwal-
tungsgericht hat 
entschieden
ÖGK schreibt Telemedizin neu aus.

Periimplantitis 
im Fokus 
Adventsymposium 2025 der 
Universitätszahnklinik Wien.

WIEN – Ende August hat das Bundesverwaltungsgericht 
die Ausschreibung der Österreichischen Gesundheits-
kasse (ÖGK) zum Ausbau der Telemedizin aus formalen 
Gründen für nichtig erklärt. Die ÖGK möchte den Aus-
bau der Telemedizin konsequent fortsetzen und wird 
nach sorgfältiger Analyse eine Neuausschreibung starten.

Telemedizinische Versorgung ist in vielen Ländern 
bereits ein erfolgreich etabliertes Konzept. Damit erhalten 
Patienten einen einfachen, sicheren und schnellen Zu-
gang zu medizinischer Erstberatung per Videotelefonie. 
Besonders pro� tieren Personen mit leichten Beschwer-
den, bei denen eine erste ärztliche Einschätzung ohne 
unmittelbaren physischen Kontakt möglich und sinnvoll 
ist. Das entlastet nicht nur die Patienten, sondern spart 
zugleich wertvolle Zeit und Kosten im Gesundheitssystem.

Die Kritik des Gerichtes richtet sich in erster Linie 
gegen formale Kriterien der Ausschreibung. Beanstan-
det wurde, dass bestimmte inhaltliche und umfangs-
bezogene Rahmenbedingungen in der Vergabeunterlage 
präzisiert werden müssen. Die Möglichkeit, Telemedizin 
als modernen Baustein der Versorgung zu etablieren, 
wurde nicht infrage gestellt. Die ÖGK wird die Begrün-
dung der Nichtigkeit sorgfältig analysieren und bei der 
Neuausschreibung entsprechend berücksichtigen.

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) ist die 
größte soziale Krankenversicherung Österreichs. Sie 
bietet ihren 7,6 Millionen Versicherten eine medizinisch 
hochwertige Versorgung und umfassenden Service vom 
Bodensee bis zum Neusiedler See. 

Quelle: Österreichische Gesundheitskasse

WIEN – Die Universitätszahnklinik Wien lädt herzlich 
zum traditionellen Adventsymposium am 12. und 13. 
Dezember 2025 ein. In diesem Jahr steht eine der größ-
ten Herausforderungen der modernen Implantologie 
im Mittelpunkt: Periimplantitis. Renommierte Experten 
beleuchten aktuelle Erkenntnisse zu 
Ätiologie, Prävention und Therapie-
ansätzen – praxisnah und wissen-
schaftlich fundiert. Neben spannen-
den Vorträgen erwartet die Teilneh-
mer die Gelegenheit zum kollegialen 
Austausch in festlicher Atmosphäre.

Universitätszahnklinik Wien
Tel.: +43 1 40070-0
of� ce-unizahnklinik@meduniwien.ac.at
www.dentistryvienna.com

WIEN – Ende Juni 2025 wurde die steuerfreie Mitarbeiter-
prämie im Rahmen des Budgetbegleitgesetzes im Parla-
ment beschlossen, welches am 30. Juni 2025 kundgemacht 
wurde. Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern im Jahr 2025 
bis zu 1.000 EUR als Prämie steuerfrei auszahlen. Die Rege-
lung bezieht sich nur auf die Lohnsteuerbefreiung. Sozial-
versicherungsbeiträge sowie Lohnnebenkosten sind weiter-
hin voll abzuführen. 

Dabei gelten folgende Rahmenbedingungen
• Es gibt keine Verp� ichtung zur Auszahlung.
• Im Falle einer Auszahlung der Prämie ist diese zusätzlich 

zum laufenden Entgelt auzuzahlen.
• Bei unterschiedlichen Auszahlungshöhen zwischen den 

Mitarbeitern muss eine sachliche Differenzierung vorliegen.
• Bei Überschreitung des Freibetrags i. H. v. 1.000 EUR 

kommt es zur Arbeitnehmerveranlagung.

Zusammenfassung
• Lohnsteuer: Steuerfrei bis 1.000 EUR
• Sozialversicherung: Keine Befreiung – Beiträge bleiben 

bestehen
• Lohnnebenkosten: Keine Befreiung – Abgaben bleiben 

bestehen 

Quelle: Österreichische Zahnärztekammer

Steuerfreie Mitarbeiterprämie 2025
Rahmenbedingungen und Details.

Weitere Informationen zur 
Mitarbeiterprämie 2025.
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Editorische Notiz 
(Schreib weise männlich/
weiblich/divers)

Wir bitten um Verständnis, dass  – 
aus Gründen der Lesbarkeit – auf  
eine  durchgängige  Nennung der 
männlichen,  weiblichen  und  di-
versen Bezeichnungen verzichtet  
wurde. Selbstverständlich beziehen   
sich alle Texte in gleicher Weise  
auf Männer, Frauen und diverse 
Personen.

Der MedAT-Z ist weitgehend iden-
tisch mit dem MedAT-H für Human-
medizin, legt jedoch einen besonderen 
Schwerpunkt auf die manuellen Fertig-
keiten, die für die zahnmedizinische Pra-
xis essenziell sind. Während beim 
MedAT-H der Testteil Textverständ-
nis und die Aufgaben zum Erken-
nen von Implikationen geprüft 
werden, umfasst der MedAT-Z 
den Testteil „Manuelle Fertig-
keiten“. Hier werden Fähigkei-

nen und Regulieren von Emotionen oder 
soziale Entscheidungsfähigkeit, runden 
das Testpro� l ab und sind für 

Quelle: MedUni Wien
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Hier gehts 
zur Anmeldung.
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